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Mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes (BT-Drs. 21/1496) sollen 

die Kosten der Gasspeicherbefüllung nicht länger auf die Bilanzkreisverantwortlichen und da-

mit letztlich auch auf die Endkunden umgelegt werden, sondern durch den Bund finanziert 

werden. Im Zuge des Gesetzes wird in § 35g Abs. 7 EnWG die Verpflichtung der Bilanzkreisver-

antwortlichen sowie aller weiteren in Folge der Abschaffung der Gasspeicherumlage entlaste-

ten Unternehmen, die Entlastung weiterzureichen, geregelt. In dem Zeitpunkt, in dem das Ge-

setz in Kraft tritt, ist die Umlage nicht mehr zu erheben und die Entlastungen sind weiterzuge-

ben. 

Mit Wegfall der Gasspeicherumlage sind also die Gaslieferanten gemäß § 35g Abs. 7 EnWG 

verpflichtet, die Kostensenkung durch die Abschaffung der Gasspeicherumlage an ihre Kunden 

weiterzugeben. Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 ist gegenüber den Kunden der Gaspreis um 

denjenigen Betrag zu verringern, den der Gaslieferant durch den Wegfall der Gasspeicherum-

lage für die vertraglich geschuldete Gaslieferung einspart. Im Regelfall ist das die für das 2. 

Halbjahr 2025 festgelegte Umlagenhöhe von 0,289 ct/kWh.  

Soweit im Einzelfall abweichende Beträge für die Gasspeicherumlage nachweislich vertraglich 

vereinbart sind, ist der Gaspreis auch nur um diesen Betrag zu senken (vgl. § 35g Abs. 7 Satz 1 

EnWG „soweit“). Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen der Kunde nur mit einem Teil 

der Gasspeicherumlage belastet wurde und der Gaslieferant einen Teil der Gasspeicherumlage 

aus vertrieblichen Gründen nicht auf den Kunden gewälzt hat. 

1 Wegfall der Gasspeicherumlage kann im Rahmen der Preiskalkulation für eine 

Preisanpassung zum 1. Januar 2026 weitergegeben werden 

Mit der Preissenkungspflicht nach § 35g Abs.7 EnWG ist kein Saldierungsverbot mit anderen 

Kostenbestandteilen des Gaspreises verbunden. Das heißt, der Gaspreis ist insgesamt nicht 

zwingend zum 1. Januar 2026 um den Betrag der Gasspeicherumlage zu senken. Vielmehr 

kann die Kostenersparnis durch den Wegfall der Gasspeicherumlage in einer Preiskalkulation 

für eine geplante Preisänderung zum 1. Januar 2026 berücksichtigt werden. Im Ergebnis be-

deutet dies, dass für diejenigen Gaslieferverträge, in denen einseitige Preisänderungen zum 

Jahresbeginn 2026 bereits vorgesehen sind, keine weiteren Anforderungen an die Preiskalku-

lation zu beachten sind.  

Nach geltender Rechtslage (§ 5a GasGVV, § 41 Abs. 5 EnWG, § 315 BGB) setzen einseitige 

Preisänderungen durch den Gaslieferanten grundsätzlich voraus, dass Kostensenkungen und 

Kostensteigerungen in gleicher Weise bei der Preiskalkulation bzw. bei der Saldierung der ein-

zelnen Kostenbestandteile zu berücksichtigen sind. In diesem Falle ist der Wegfall der 

https://dserver.bundestag.de/btd/21/014/2101496.pdf
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Gasspeicherumlage somit in der Preisanpassung (je nach Ergebnis der Preiskalkulation) und 

damit in der formellen Preisänderung gemäß § 41 Abs. 5 EnWG bzw. § 5a GasGVV mit enthal-

ten.  

2 Absenkung der Gasspeicherumlage kann als Durchlaufposten zum 1.  Januar2026 

weitergegeben werden (§ 41 Abs. 6 EnWG) 

Für diejenigen Gaslieferverträge, für die keine Preisänderungen zum 1. Januar 2026 vorgese-

hen sind, besteht für den Gaslieferanten die Möglichkeit, statt einer einseitigen Preisänderung 

die Kostensenkung ohne formelle Preisänderung als Durchlaufposten an den Kunden weiter-

zugeben. 

Nach § 41 Abs. 6 i.V.m. § 40 Abs. 3 Nr. 5 EnWG kann die unveränderte Weitergabe der Kosten-

senkung in vereinfachter Weise als Durchlaufposten (ohne vorzeitige Unterrichtung) weiterge-

reicht werden, ohne dass dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht zusteht. Auch ist in diesem 

Fall aus rechtlicher Sicht kein Preisanpassungsschreiben an den Kunden erforderlich. Dies gilt 

sowohl für Grundversorgungsverträge als auch für Gaslieferverträge im Sonderkundenbereich. 

Vielmehr genügt aus rechtlicher Sicht eine entsprechende Ausweisung der jeweils für den Ver-

brauchszeitraum geltenden Abrechnungspreise in der nachfolgenden Gasrechnung. Voraus-

setzung für die vereinfachte Kostenwälzung ist die unveränderte Weitergabe der ersparten 

Gasspeicherumlage in Höhe von 0,289 ct/kWh. Das heißt, eine Verrechnung mit etwaigen  

Kostensteigerungen wäre an dieser Stelle nicht möglich. Wurde in dem zugrundeliegenden 

Vertragsverhältnis die Gasspeicherumlage nachweislich nicht in voller Höhe an den Kunden 

weitergegeben, ist auch in diesem Falle eine Senkung nur um den jeweiligen Teilbetrag erfor-

derlich. 

3 Transparente Ausweisung der Kostenminderung in der Gasrechnung  

Weiterhin beinhaltet der neue § 35g Abs. 7 EnWG die Vorgabe, dass der Betrag, um den sich 

die Gasrechnung durch Wegfall der Gasspeicherumlage gemindert hat, in der Gasrechnung 

transparent auszuweisen ist. In der Gesetzesbegründung heißt es dazu, dass die Gaslieferan-

ten verpflichtet sind, die Preissenkung in der Rechnung auszuweisen. Auf die Darstellung eines 

bestimmten konkret errechneten Betrages wird in der Gesetzesbegründung demgegenüber 

nicht hingewiesen. 

Fraglich ist insoweit, ob tatsächlich ein bestimmter Betrag auszuweisen ist oder ob ein ent-

sprechender Texthinweis in der Rechnung genügt, dass für den Verbrauchszeitraum ab Januar 

2026 der Wegfall der Gasspeicherumlage in Höhe von 0,289 ct/kWh berücksichtigt wurde. Der 

Gesetzeswortlaut sowie die Gesetzesmaterialien sind an dieser Stelle nicht eindeutig. Die 
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Ausweisung eines bestimmten Betrages in Abhängigkeit zur abgerechneten Verbrauchsmenge 

wäre in der praktischen Umsetzung mit erheblichem Aufwand verbunden und könnte rechtli-

che Unsicherheiten hervorrufen. Insbesondere wäre u. U. unklar, auf welchen Verbrauchszeit-

raum sich die Darstellung des ersparten Betrages beziehen soll. Denkbar wäre sowohl der Jah-

res- oder Tagesverbrauch als auch die abgerechnete (Teil)Verbrauchsmenge, die seit dem  

1. Januar 2026 nach Wegfall der Gasspeicherumlage entnommen wurde.  

Unter Verweis auf die Gesetzesbegründung ist es aus Sicht des BDEW gut vertretbar, lediglich 

einen Texthinweis zum Wegfall der Gasspeicherumlage auf die Rechnung anzudrucken, mit 

dem der Kunde in die Lage versetzt wird, die Ersparnis anhand seines individuellen Verbrau-

ches selbst zu ermitteln.  

4 Preissenkungspflicht für Festpreisverträge ohne einseitiges Preisanpassungsrecht?  

Die Preissenkungspflicht gilt nur für diejenigen Gaslieferverträge, in denen die Gasspeicher-

umlage in die Preiskalkulation eingeflossen ist (§ 35g Abs. 7 Satz 1 EnWG). Eine Preisreduzie-

rung soll nur zwingend sein, wenn die Gasspeicherumlage Kostenbestandteil der Preiskalkula-

tion war. Dabei soll aber eine gesetzliche Vermutung gelten, dass die Gasspeicherumlage Kal-

kulationsbestandteil des Gaspreises ist, es sei denn, der Gaslieferant weist das Gegenteil nach 

(§ 35g Abs. 7 Satz 2 EnWG). In der Gesetzesbegründung heißt es dazu, dass die Regelung ge-

währleisten soll, dass unabhängig von der ursprünglichen vertraglichen Konstellation diese 

Absenkung in den verschiedenen Vertragsverhältnissen berücksichtigt und unverändert wei-

tergegeben wird. 

Das heißt, Festpreisverträge sind nicht von der Preissenkungspflicht ausgenommen, sofern die 

Gasspeicherumlage in die Preisstellung eingeflossen ist. Dies gilt insbesondere für diejenigen 

Gaslieferverträge, in denen lediglich der vom Gaslieferanten beeinflussbare Versorgeranteil 

(oft als „reiner Energiepreis“ o. ä. bezeichnet) als Festpreis für die Vertragslaufzeit fixiert 

wurde und die Umlagen, Abgaben und Netzentgelte als Durchlaufposten in der jeweiligen 

Höhe weitergereicht werden (zum Teil auch „eingeschränkte Preisgarantie“ genannt). 

Anders ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn ein Festpreis ohne Ausweisung der jeweiligen 

Kostenbestandteile vereinbart wurde. Soweit aus den vereinbarten Vertragsbedingungen 

nicht hervorgeht, inwieweit die Gasspeicherumlage berücksichtigt wurde und ein echter pau-

schaler Festpreis unabhängig von den variablen Kostenbestandteilen vereinbart wurde, ist der 

Nachweis denkbar, dass die Gasspeicherumlage nicht in die Kalkulation des Gaspreises einge-

flossen ist. In diesem Fall hat der Gaslieferant das Risiko von Kostenschwankungen vollständig 

in seine Risikosphäre und damit zu Lasten seiner Marge übernommen, um dem Kunden einen 

stabilen Gaspreis für einen bestimmten Zeitraum zu garantieren. In solchen 
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Vertragskonstellationen lässt sich nach Auffassung des BDEW gut argumentieren, dass die 

Gasspeicherumlage kein Kostenbestandteil der Preiskalkulation war und deshalb kein Rechts-

anspruch des Kunden auf Senkung des Gaspreises besteht. 
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